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Satzung der Gemeinde Hambergen über  

die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren, sonstigen 

Ausschussmitglieder und der ehrenamtlich Tätigen 

Stand: Neufassung 2018 

 
Auf Grund der §§ 10, 44, und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48), 
hat der Rat der Gemeinde Hambergen in seiner Sitzung am 11.01.2018 folgende 
Satzung beschlossen: 

 

§   1 

Allgemeines 

 
(1) Die Tätigkeit als Ratsfrau, Ratsherr und sonstige ehrenamtliche Tätigkeit für die Ge-

meinde wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Die Ratsfrauen und Ratsherren 
haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen einschließlich der Aufwendungen für Kin-
derbetreuung und ihres nachgewiesenen Verdienstausfalles nach Maßgabe der in 
dieser Satzung genannten Höchstbeträge. Bei Ratsfrauen und Ratsherren, die kei-
nen Verdienstausfall geltend machen können, kann die Entschädigung auch einen 
angemessenen Pauschalstundensatz als Ausgleich von besonderen Nachteilen im 
Bereich der Haushaltsführung oder im sonstigen beruflichen Bereich beinhalten. 
Auslagen sind die baren Ausgaben, die der Ratsfrau/dem Ratsherrn unmittelbar aus 
der Wahrnehmung des Mandats erwachsen. Der Verdienstausfall ist die Einkom-
mensminderung, die infolge der Wahrnehmung des Mandats eintritt. 
 
Aufwandsentschädigungen für Ratsfrauen, Ratsherren und sonstige ehrenamtlich tä-
tige Personen werden nur im Rahmen dieser Satzung gezahlt. Unter Aufwand sind 
die geldlichen und sonstigen tatsächlichen Aufwendungen zu verstehen, zu denen 
die Mitglieder der Vertretungen für eigene Zwecke, aber im Interesse der Wahrneh-
mung des Mandats genötigt sind. 

 
(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen vollen Monat im Vo-

raus gezahlt, auch dann, wenn der Empfänger das Amt nur für einen Teil des Mo-
nats innehat. Übt der/die Empfänger/in einer Aufwandsentschädigung seine/ihre Tä-
tigkeit ununterbrochen länger als einen Monat nicht aus, so entfällt sie vom Beginn 
des dritten Monats an. In diesem Falle erhält von diesem Zeitpunkt an der/die Stell-
vertreter/in die Aufwandsentschädigung. Bei Sitzverlust (§ 52 NKomVG) oder wenn 
das Mandat ruht (§ 53 NKomVG), wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 
(3) Für eine Fahrkostenentschädigung, die als monatlicher Durchschnittssatz gezahlt 

wird, gilt Abs. 2 Satz 1 entsprechend. Ein Kostenersatz ist nur für solche Fahrten zu-
lässig, die von dem für das Mandat maßgeblichen Wohnsitz aus angetreten werden. 
Dies gilt auch, wenn das Mitglied der Vertretung mehrere Wohnungen in der Ge-
meinde hat. Reisekosten für genehmigte Dienstfahrten eines Mandatsträgers außer-
halb der Gemeinde sind jedoch nach § 5 dieser Satzung zu zahlen. 
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§   2 

Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld) für Ratsfrauen und Ratsherren 

 
(1) Die Ratsfrauen und Ratsherren erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung 

von Euro 52,00 und eine zusätzliche Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld für 
die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie für die Wahr-
nehmung sonstiger Aufgaben der Gemeinde (z. B. Teilnahme an Veranstaltungen, 
Besprechungen etc.), mit denen sie von der Gemeinde beauftragt worden sind, von 
Euro 19,00 je Sitzung bzw. Veranstaltung.  
Für repräsentative Termine (z.B. Einweihungsfeierlichkeiten) oder Besprechungen 
(mit der/dem Bürgermeister/in) wird kein Sitzungsgeld gezahlt. 

 
(2) Die Aufwandsentschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen mit 

Ausnahme der Fahrt- und Reisekosten nach § 5 dieser Satzung. 
 

(3) Ratsfrauen und Ratsherren, denen die Sitzungsunterlagen ausschließlich auf elekt-
ronischem Wege zur Verfügung gestellt werden, erhalten neben der Aufwandsent-
schädigung nach § 2 Abs. 1 eine pauschale monatliche Aufwandentschädigung in 
Höhe von 10 Euro. Die Ratsfrauen und Ratsherren, die zugleich Ratsfrau/Ratsherr 
der Samtgemeinde Hambergen sind, erhalten die zusätzliche Aufwandsentschädi-
gung nur einmal. 

 
(4) Voraussetzung für die Entschädigung der Fraktionssitzungen ist eine ordnungsge-

mäße Einladung durch den Fraktionsvorsitzenden. 
 
(4) Eine Sitzung, die über 24.00 Uhr hinausgeht, zählt als Sitzung des Tages, an dem 

sie begonnen hat. Dauert die Sitzung länger als 5 Stunden, so wird ein weiteres Sit-
zungsgeld gewährt. 

 
(5) Am Tage einer Ratssitzung werden für Sitzungen des Verwaltungsausschusses, die 

während einer Ratssitzung stattfinden, keine besonderen Entschädigungen gezahlt. 
Diese Sitzungszeiten des Verwaltungsausschusses werden für den Verdienstaus-
fall/häuslicher oder beruflicher Nachteil mitgerechnet. 

 
(6) Lässt sich während eines  Sitzungsverlaufes ein Ratsfrau/ein Ratsherr durch ein an-

deres vertreten, so ist das Sitzungsgeld der Ratsfrau/dem Ratsherrn zu gewähren, 
das zuerst an der Sitzung teilnimmt. Eine andere Regelung (Zahlungsweise) ist mög-
lich, wenn sich die beteiligten Ratsfrauen/Ratsherren einigen und dies in der Sitzung 
mitteilen. 

 

§   3 

Zusätzliche Aufwandsentschädigung für die/den Bürgermeister/in, seine Stellvertre-

ter und die Fraktionsvorsitzenden 

 
Neben den Beträgen aus § 2 dieser Satzung werden monatlich folgende zusätzliche Auf-
wandsentschädigungen gezahlt: 
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 a) Bürgermeister/in  Euro   390,00 

 b) Stellvertreter(in) Euro   100,00 

 c) Vorsitzenden der Fraktionen bzw. Gruppen 

  ab 9 Mitglieder Euro   110,00 

  5 bis 8 Mitglieder Euro   100,00 

  2 bis 4 Mitglieder Euro     85,00 

 Zusatz: 

 1. Stellvertreter(in) Euro   110,00 

2. Stellvertreter(in)  Euro   90,00 

 

§   4 

Sitzungsgeld für nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder 

 
Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine Aufwandsent-
schädigung als Sitzungsgeld in Höhe von Euro 19,00. 

 

 

§   5 

Fahrt- und Reisekosten 

 
(1) Für Fahrten innerhalb der Gemeinde werden als monatliche Durchschnittssätze ge-

zahlt: 
 
 a) Bürgermeister/in  Euro 80,00 

 b) Ratsfrauen und Ratsherren Euro 14,00 

 
(2) Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen wird auf Antrag eine 

Wegstreckenentschädigung nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes 
gezahlt.  
 

(3) Für von der Gemeinde angeordnete Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes 
erhalten Ratsfrauen/Ratsherren, die nicht dem Rat angehörenden Ausschussmit-
glieder und die ehrenamtlich tätigen Personen Reisekostenvergütung nach den Vor-
schriften des Bundesreisekostengesetzes. 

 

§   6 

Verdienstausfall 

 
(1) Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstausfalles haben 
 

a) ehrenamtlich tätige Personen, soweit sie keine Aufwandsentschädigung erhalten 
 

b) Ratsfrauen und Ratsherren, neben ihrer Aufwandsentschädigung 
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c) Ehrenbeamte, soweit sie keine Aufwandsentschädigung erhalten, wenn der Ver-
dienstausfall durch ehrenamtliche Tätigkeit bzw. die Ratstätigkeit für die Gemein-
de anlässlich der Teilnahme an Sitzungen, Besprechungen usw. entsteht. 

 
Unselbständig Tätigen wird der entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall 
ersetzt. Selbständig Tätige erhalten eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die 
im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft zu machenden Einkommens festge-
setzt wird. 

 
(2) Der Verdienstausfall wird auf höchstens Euro 13,00 je angefangener Stunde be-

grenzt. Fahrzeiten für Fahrten zwischen den für das Mandat maßgeblichen Wohnsitz 
und dem Tagungsort gelten als Sitzungszeit. Sie werden bei Fahrten innerhalb des 
Gemeindegebietes mit je 30 Minuten vor und nach der Sitzung zur Sitzungszeit zu-
gerechnet. 

 
(3) Verdienstausfall, Nachteilsausgleich und Aufwendungen für die Kinderbetreuung 

werden wird nur an Werktagen in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr gewährt, und 
zwar maximal bis zu 8 Stunden täglich. Ausgenommen hiervon ist der Schichtdienst. 
Hier ist die Zeit, für die Verdienstausfall zu gewähren ist, genau zu ermitteln. 

 
(4) Ratsfrauen und Ratsherren, die keine Ersatzansprüche nach Abs. 1 geltend machen 

können, die aber für die Haushaltsführung oder für den sonstigen beruflichen Be-
reich, einschließlich der Landwirtschaft, aus dringenden Gründen eine Hilfskraft in 
Anspruch nehmen müssen, die nicht der Familie angehört, erhalten auf gesonderten 
Nachweis einen Nachteilsausgleich. Dringende Gründe können insbesondere vorlie-
gen, wenn dem Haushalt mindestens ein Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt 
pflegebedürftige Person angehört. Der Nachteilausgleich wird auf Euro 13,00 je an-
gefangene Stunde begrenzt. Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
(5) Aufwendungen für eine Kinderbetreuung werden Ratsfrauen und Ratsherren sowie 

nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitgliedern erstattet, wenn die Betreuung im 
Einzelfall notwendig war, um die Mandatsausübung zu ermöglichen. Als betreuungs-
bedürftig gelten Kinder unter 14 Jahren. Erstattet wird der nachgewiesene, tatsäch-
lich entstandene Aufwand für eine Kinderbetreuung, höchstens jedoch Euro 8,00 je 
Stunde. Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

(6) Die Ratsfrauen und Ratsherren weisen ihre Anspruchsvoraussetzungen nach den 
Absätzen 1, 4, 5 über einen einfachen Vordruck zu Beginn einer jeden Wahlperiode 
sowie bei eintretenden Veränderungen nach. Ein Mustervordruck wird zur Verfügung 
gestellt. 

 

§   7 

Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen 

 
(1) Die ehrenamtlich für die Gemeinde tätigen Personen haben Anspruch auf Ersatz 

ihrer nachgewiesenen Auslagen des Verdienstausfalles sowie der Reisekosten nach 
den Vorschriften des Bundesreisekostengesetz, soweit dies durch das Gesetz oder 
durch diese Satzung nicht ausgeschlossen ist. 
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(2) Die/Der allgemeine Verwaltungsvertreter/in der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
oder Gemeindedirektor/in erhält als Ersatz der Auslagen eine monatliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von Euro 55,00. Daneben wird eine zusätzliche Aufwands-
entschädigung als Sitzungsgeld  gemäß § 2 Abs. 1 sowie als Fahrkostenpauschale 
gemäß § 5 Abs. 1 Buchstabe b dieser Satzung gezahlt, soweit nicht bereits entspre-
chende Entschädigungen zu zahlen sind. 

 

§  8 

Zweifels- und Streitfragen 

 
In Zweifels- und Streitfragen, die sich aus dieser Satzung ergeben, entscheidet der Ver-
waltungsausschuss. 
 
 

§  9 

Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Entschädigung der Ratsmitglieder, 

sonstigen Ausschussmitglieder und der ehrenamtlich Tätigen vom 29.06.1989, zu-
letzt geändert am 04.04.2012, außer Kraft. 

 
 
Hambergen, den 11.01.2018 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
Gerd Brauns (L.S.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


